
Kündingung Vertretungsunterricht
Beitrag von „Danja“ vom 23. März 2014 19:42

Vor Dienstantritt kann man einen Vertrag glaube ich relativ problemlos wieder auflösen. Hab
ich zumindest mal gehört, ob es wirklich rechtlich so ist, weiß ich nicht genau.
Ansonsten kommt es drauf an, was im Vertrag vereinbart ist. Ich hatte z.B. 6 Monate Probezeit
(Vertrag lief über knapp ein Jahr), in denen ich mit 2 Wochen zum Monatsende kündigen konnte
(was ich auch getan hab). Danach hätte ich nicht mehr kündigen können, weil im betreffenden
Tarifvertrag festgelegt ist, dass nur befristete Verträge mit einer Laufzeit von mindestens
einem Jahr gekündigt werden können, mein Vertrag war aber ein wenig kürzer (2 Wochen).
Das ist aber sicher nicht in jedem Vertrag gleich, kommt ja aufs Bundesland und den
Tarifvertrag an.
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